
Die Verantwortung für derartige weitere Untersuchungen tragen alle 
Abt. und Zweigstellen (der M.R.), auch die Abt. für öff. Sicherheit und 
für Geheimdienst.

8.
a) Soweit deutsche Zentralverwaltungen in Frage kommen, unterliegen die 

Bestimmungen dieser Direktive sofortiger Anwendung.
b) In Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, schnellstens und in mög

lichst großer Menge Bedarfsmittel und Nahrungsmittel, Brennstoff und 
Baumaterialien zu erzeugen, welche nicht nur für die deutsche, sondern 
auch für die Wirtschaft anderer europäischer Länder gebraucht werden, 
können die Zonen-Befehlshaber in den einzelnen Zonen die sofortige 
Entfernung von Personen zurückstellen, vorausgesetzt:

I. daß deren zeitweilige Beibehaltung nach Ansicht des Zonen- 
Befehlshabers wesentlidi ist, und

II. daß die betreffende Person kein bedeutendes Mitglied der National
sozialistischen Partei war, in der Tätigkeit der Partei nur eine 
nominelle Rolle gespielt hat und den Bestrebungen der Alliierten 
gegenüber nicht feindlich eingestellt ist, und

III. daß die betreffende Person, sobald tatsächlich möglich, entfernt 
wird.

c) Vorstehender Absatz (b) ist nur auf Personen anwendbar, die auf 
Grund ihrer Spezialkenntnisse beibehalten werden. In keinem Fall darf 
jemand in einem Amte bleiben, welches er nur aus politischen (National
sozialistische Partei) Gründen erlangt hat.

9.
Personen, die aus öffentlichen oder halböffentlichen Ämtern oder aus 

leitenden Körperschaften politischer Parteien, Gewerkschaften und anderer 
öffentlicher Organisationen oder aus verantwortlichen Stellungen in be
deutenden Privatunternehmen in Übereinstimmung mit den unter Artikel 2 
dieser Direktive gegebenen Bestimmungen und in Verfolg der in dieser 
Anweisung niedergelegten richtungweisenden Grundsätze entfernt wurden, 
dürfen in keiner anderen Besatjungszone in irgendeiner der in den Vor
schriften des Artikels 2 beschriebenen Stellungen beschäftigt werden, mit 
Ausnahme der gemäß obigem Artikel 5 einer Nachprüfung unterliegenden 
Fälle.

Dem Kontrollrat ist halbjährlich ein allgemeiner Bericht und eine 
Statistik über die Denazifizierung in den verschiedenen Zonen zu erstatten, 
erstmalig für den Zeitraum bis zum 1. Juli 1946. Diese Berichte sind inner
halb von 30 Tagen nach Schluß des jeweiligen Halbjahres einzureichen.

10. Zwangsweise Entfernungs- und Ausschluß-Kategorien
1. K r i e g s v e r b r e c h e r ,  d. h. Personen, die auf der Kriegsverbrecher

liste der Alliierten Kommission für Kriegsverbrechen oder auf irgend-
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